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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zum Jahresanfang möchte ich zu al-
lererst allen unseren Leserinnen und 
Lesern einen guten Start ins Neue Jahr 
2018 wünschen. Glück, persönliche 
Zufriedenheit und natürlich Gesund-
heit. Diese Wünsche kommen von Her-
zen. 

Dem gegenüber stelle ich jedoch fest, 
dass in der Zeit des Weihnachtsfestes 
und zum Jahreswechsel wir im dienstli-
chen Bereich oder auch durch die Poli-
tik ähnliches gehört haben. Der Glaube 
in diese Worte und an diese Wünsche 
sind sehr strapaziert worden. Sind es 
Worthülsen, sind es Floskeln, die man 
traditionell in den oben genannten Zei-
ten seinen Mitarbeitern sagt? Oder sind 
diese Worte des Dienstherrn, der Poli-
zeiführer oder der Politik auch ehrlich 
und mit dem Wollen hinterlegt, eine 
Verbesserung für die Beschäftigten 
und Beamten/innen des Landes zu er-
reichen? Eher nicht! So ist wohl die Er-
kenntnis nicht weniger Kolleginnen 
und Kollegen.

Denn, wer könnte aus seiner politi-
schen oder dienstrechtlichen Zustän-
digkeit zumindest positiv auf die Zu-
friedenheit der Mitarbeit und vor allem 
die Gesundheit einwirken, wenn nicht 
der Dienstherr und die Entscheidungs-
träger der Politik?

Die Realität sieht leider etwas anders 
aus. Die gleichbleibende und in einzel-
nen Tätigkeitsbereichen ansteigende 
Arbeitsverdichtung passt nicht zu dem 
„dienstherrlichen“ Wunsch der guten 
Gesundheit. Das fehlende Personal, 
der antiquierte Haushaltstellenplan 
sind Indikatoren dafür, das es die Poli-
tik mit den Weihnachts- und Neujahrs-
wünschen nicht sehr ernst nimmt. Mei-
ne Wünsche hingegen kommen von 
Herzen und sind auch Auftrag! Die Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) setzt sich 
dafür ein, dass die Arbeitsbelastung 
erträglich ist, dass die besondere Situa-
tion der Polizei und deren Arbeitsum-
feld betrachtet werden. Gesundheits- 
und Arbeitsschutz ist das 

Ehrlichkeit und Redlichkeit in der Politik 
und der Polizei!

Thema und der Auf-
trag. „Garantien für 
Nachtarbeiter/-innen“ 
sowie „Nachtarbeitsfä-
higkeitsuntersuchung“ 
sind wichtige Arbeits-
schutzregelungen, wel-
che kaum Beachtung 
finden. Sie wirken sich 
jedoch nicht nur im Be-
reich der Dienstfähig-
keit beziehungsweise 
der Dienstunfähigkeit 
und deren Folgen aus, 
sondern in einem sehr 
aktuellen Thema.  

Die Dienstpostenbe-
wertung

Wir haben derzeit 
die Situation, dass der 
Dienstherr eine Dienstpostenbewer-
tung durchführt oder vermutlich schon 
im stillen Kämmerlein durchgeführt 
hat. Ohne die Beteiligung eines wich-
tigen Sozialpartners und zwar der 
GdP. Vielleicht liegt es daran, dass wir 
eine seriöse und nachvollziehbare 
Dienstpostenbewertung nicht erken-
nen können. Weil wir kritisch sind, 
dass wir eben keine Ja-Sager sind. Es 
liegt jedoch sicher daran, dass wir die-
se Dienstpostenbewertung als das an-
sehen, was sie wirklich ist: „Akt man-
gelnder Wertschätzung gegenüber 
den Kolleginnen und Kollegen“. Es 
werden nicht die Aufgaben analysiert, 
die Erschwernisse oder die einge-
brachte, persönliche Qualifikation. 
Nein, es werden die nach Haushalts-
plan zur Verfügung stehenden Haus-
haltstellen gesehen und dann nach 
dem Gießkannenprinzip verteilt. An 
dieser Stelle möchte ich anmerken, 
dass es sich meiner Meinung nach so-
mit nicht um eine Dienstpostenbewer-
tung, sondern um eine Dienstposten-
verteilung handelt. 

Alles was in der Wertschätzungshie-
rarchie oben angesiedelt ist, hat Glück. 
Dort, wo die tägliche Polizeiarbeit ge-
leistet wird, ist dann wohl nicht oben in 

der Wertschätzungshierarchie. Der 
Wunsch „Glück“ seitens der Politik 
und den Machern der Dienstpostenbe-
wertung ist dann wohl immer verbun-
den mit dem innehabenden Dienstpos-
ten. Glück muss man nicht nur 
hinsichtlich der eigenen Karriere ha-
ben, sondern im Fall des Falles auch, 
wenn man seine A 12er-Stelle im Strei-
fendienst nicht mehr ausüben kann. 
Was passiert, wenn keine A 12er-Stelle 
vorhanden ist? 

Gleichermaßen ist es erstaunlich, 
wie großzügig die Landesregierung in 
Baden-Württemberg und der Dienst-
herr mit Urteilen des Bundesverfas-
sungsgerichtes umgehen. Dort wird 
unter anderem festgestellt, dass es eine 
Dienstpostenbündelung – und die ist 
Bestandteil der Dienstpostenbewer-
tung – über eine Laufbahngruppen-
grenze hinweg bei der Massenverwal-
tung – und nur dort ist eine 
Dienstpostenbündelung verfassungs-
rechtlich erlaubt – nicht möglich ist. 
Kurz gesagt: im operativen Polizei-
dienst wird eine Massenverwaltung 
angenommen. In dieser können bis zu 
drei Dienstgraden (statusrechtliche 
Amt) tätig sein. Es kann nicht sein, dass 
Beamtinnen und Beamte des mittleren 

GdP-Landesbezirksvorsitzender Hans-Jürgen kirstein Foto: GdP
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AUS DER REDAktiON

 Die Landesredaktion ist  unter der 
E-Mail-Adresse redaktion@gdp-bw.
de  zu erreichen.  

Bitte alle Artikel, die in der Deut-
schen Polizei, Landesjournal, oder in 
der GdPdigit@l veröffentlicht werden 
sollen, an diese E-Mail-Adresse sen-
den. In dringenden Fällen erreicht 
Ihr uns auch unter der Telefonnr. 
0 15 25/3 45 43 84.

Der Redaktionsschluss für die 
Februar-Ausgabe 2018 des Landes-
journals Baden-Württemberg ist am 
Donnerstag, dem 11. Januar 2018, für 
die März-Ausgabe ist er am Don-
nerstag, dem 8. Februar 2018.  

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Zur einfacheren Be-
arbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten 
ohne Fotos, diese bitte separat zusen-
den.  red
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Dienstes das Gleiche machen wie Be-
amte des gehobenen Dienstes. Diese 
grundgesetzliche und dienstrechtliche 
Feststellung hat bei Hauptschullehrern 
mit Werkrealschulen das Land Baden-
Württemberg (BW) überzeugt. Denn 
Werkrealschulen führen zu dem glei-
chen schulischen Abschluss wie Real-
schulen. Diese Hauptschullehrer wur-
den innerhalb weniger Monate vom 
Eingangsamt A 12 in das Eingangsamt 
A 13 überführt. Nicht zuletzt deshalb, 
weil das alle Betroffenen wollten. Die 
Lehrer, die Schulleiter und schließlich 
auch die Politik. 

Wenn der Polizeiobermeister das 
Gleiche macht wie der Polizeihaupt-
kommissar – was ist dann? 

Gemeinsamkeiten 
Solche gab es in der Beamtenschaft 

zumindest in Bezug auf die zeit- und 
inhaltsgleiche Übernahme des Tarifer-
gebnisses (TV-L) in 2017 nicht. Die GdP 
und der DGB haben der zwischen dem 
Land BW einerseits und Beamtenbund 
BW sowie Bund der Staatsanwälte und 
Richter e. V. andererseits geschlosse-
nen Vereinbarung nicht zugestimmt. 
Aus guten Gründen, denn die Inhalte 

der Vereinbarung verstießen gegen 
Verfassungsrecht. Es würde uns ehren, 
wenn man behauptet, dass nur wir das 
wussten. Die Regelung der Landesre-
gierung für das Jahr 2018 hinsichtlich 
der Besoldungs- und Versorgungsan-
passung führt nicht zur Zufriedenheit 
der Kolleginnen und Kollegen. Zufrie-
denheit stellt sich gerade dann ein, 
wenn Harmonie vorhanden ist, wenn 
Vertrauen herrscht und Wahrheit und 
Redlichkeit der Rahmen des Umgangs 
miteinander sind. Ob dies von einer 
Vielzahl von Kollegen so positiv wahr-
genommen wird, wage ich zu bezwei-
feln.

Glück, persönliche Zufriedenheit 
und Gesundheit

Dazu gehört selbstverständlich auch 
das persönliche Umfeld. Im Namen der 
GdP wünsche ich Euch allen, dass die-
se Wünsche für Euch, Eure Familien 
und Eure Lieben in Erfüllung gehen. 

Die GdP wird in 2018 in den oben 
angesprochenen Themen, und einigen 
anderen mehr, am Ball bleiben und da-
für kämpfen, dass alle die gleichen, fai-
ren und rechtstaatlichen Rahmenbe-
dingen erhalten. Hans-Jürgen Kirstein

Der Gewerkschaftsbeirat der Ge-
werkschaft der Polizei in Baden-
Württemberg (GdP) hat sich zu aktu-
ellen Themen im Bereich der Inneren 
Sicherheit ausgetauscht. Zudem wur-
den Entscheidungen für die zukünfti-
ge Arbeit des Geschäftsführenden 
Landesvorstandes getroffen. Diese 
gilt es jetzt umzusetzen.

Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsit-
zender der GdP, fand anlässlich der 
diesjährigen Beiratssitzung in Eislin-
gen, an der rund 100 GdP-Funktions-
träger aus dem ganzen Land teilnah-
men, klare Worte zur personellen 
Situation innerhalb der Polizei und der 
Ablehnung im Petitionsausschuss, die 
Erschwerniszulage (LOD) auf ein Min-
destniveau von fünf Euro pro Stunde 
anzuheben. Nachdem alle Initiativen 
auf eine einvernehmliche Lösung 
nicht erreicht werden konnten, wird 
die GdP Baden-Württemberg ein Mus-
terklageverfahren anstreben.

Ebenfalls hat sich der Gewerk-
schaftsbeirat mit der Entscheidung 

des DGB-Bundesjugendkongresses, 
den Paragraf 114 StGB wieder ab-
schaffen zu wollen, beschäftigt. Hier-
zu wurde eine Resolution beschlossen 
(siehe Seite 5).

Der Gewerkschaftsbeirat hat auf 
Grund personeller Veränderungen 
auch Wahlen durchgeführt, damit der 
Geschäftsführende Landesvorstand 
wieder komplett ist.  Es wurde Andre-
as Heck (Polizeipräsidium Offenburg) 
zum stellvertretenden GdP-Landes-
vorsitzenden gewählt. Auf die Positi-
on des Schriftführers wurde der bis-
herige Beisitzer Heinz Remke und auf 
die freiwerdende Position des Beisit-
zers wurde Armin Roth in den Ge-
schäftsführenden Landesvorstand ge-
wählt. 

Des Weiteren war die Position 
eines/r Kassenprüfers/in zu besetzen. 
Hier hat sich unser Mitglied Liane 
Löffler wählen lassen.

Bei allen möchte ich mich im Na-
men der GdP für die Bereitschaft, ak-
tiv, mitzuarbeiten bedanken. HJK

Wichtige Entscheidungen getroffen

GEWERkScHAFtSBEiRAt

LEitARtikEL



1 – 2018 Deutsche Polizei  3

LANDESJOURNALBaden-Württemberg

imPRESSiONEN GEWERkScHAFtSBEiRAt

Fotos (8): GdP



LANDESJOURNAL Baden-Württemberg

4  1 – 2018 Deutsche Polizei

PERSONALmittEiLUNGEN

Für ihre 65-jährige Mitgliedschaft 
bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
durften Evelyn Sauter und Hans Pflü-
ger, beide ehemals Angehörige der Kri-
minalpolizei Esslingen, die Ehrungsur-
kunde, goldene Ehrungsnadel mit 
Eichenlaub und ein Präsent vom GLV-
Mitglied und stellvertretenden Bezirks-
gruppenvorsitzenden Gundram Lott-
mann in Empfang nehmen.

Als Beweis, dass sie tatsächlich 
schon 65 Jahre Mitglied in der GdP ist, 

Zwei besondere Ehrungen
Von Gundram Lottmann

legte Evelyn Sauter, die von ihren  Kol-
leginnen und Kollegen liebevoll „Omi“ 
genannte wurde, ihre Mitgliedskarte 
und ihr DGB-Mitgliedsbuch vor.

 Bis zu ihrer Pensionierung führte 
sie jahrelang das Vorzimmer des Lei-
ters der Esslinger Kriminalpolizei und 
hatte für ihre Kriminalisten immer ein  
offenes Ohr.

 Ebenfalls bei der Esslinger Krimi-
nalpolizei war Hans Pflüger. Er leitete 
30 Jahre das Dezernat 1 und war so-
mit für viele Kapitalverbrechen im 
Landkreis Esslingen der verantwortli-

BEZiRkSGRUPPE REUtLiNGEN

che Soko-Leiter.
Zahlreiche Ermittler wurden durch 

ihn ausgebildet, wobei ihm die fachli-
che Qualität immer sehr am Herzen 
lag.

Dass hierbei die Kollegialität nicht 
zu kurz kam, zeigte ein Blick in sei-
nen Hobbyraum mit Kellerbar.

Die Bezirksgruppe Reutlingen 
bedankt sich für die Treue und 
wünscht beiden viel Gesundheit 
und noch viele Jahre im Kreise ihrer 
Lieben.

Hans Pflüger Foto: GdP
mitgliedsausweise Evelyn Sauter 

Fotos (2): GdP

Die GdP gratuliert herzlich
ZUR BEFÖRDERUNG ZUM/ZUR:
Ersten Polizeihauptkommissar
PP Einsatz: Michael Zöller
PP Karlsruhe: Ulrich Jäck,
Harald Vogel
PP Ulm: Franz Lemli 
PTLS: Roland Zimpel
PTLS: Achim Felger, Bernhard Walz
Polizeihauptkommissar/in A12
PP Reutlingen: Dirk Grötzinger, 
Thomas Kalauch
PTLS: Christian Vanicek, Silvia 
Kopp, Dietmar Class 
PP Ulm: Sven Gajo
Polizeihauptkommissar
PP Karlsruhe: Dirk Farr, Klaus 
Weingardt, Timo Meier 
PP Reutlingen: Florian Beinlich, Olaf 
Wolfer, Markus Wondratsch
PP Ulm: Timo Catalano 
PTLS: Uwe Klingler
Kriminaloberkommissar/-in 
PP Reutlingen: Jasmin Bareis,
Verena Wiederkehr

Polizeioberkommissar/-in 
PP Karlsruhe: Anja Wölfle, Stefan 
Eisenhauer, Michael Lehanka,
Simon Erhardt
PP Reutlingen: Daniela Höpfer,
Jan Winter
PP Ulm: Dennis Freundorfer,
Thomas Martin
Polizeikommissar/-in
PP Offenburg: Manfred Büch
PP Ulm: Margit Goethe
Polizeihauptmeister/-in mit Zulage
PP Tuttlingen: Thomas Dornburg, 
Wolfgang Wiebel
Polizeihauptmeister/-in
PP Karlsruhe: Tamara Herr 
PP Reutlingen: Sarah Hellstern,
Stefanie Huissel, Daniel Kurzendörfer,
Matthias Schneider, Peter Klumpp, 
Sebastian Matheis, Nikolaus Wagner 
PTLS: Tom Ensslen
Polizeiobermeister/-in
PP Karlsruhe: Henning Kestler, 
Dominik Boßmann, Niko Ciavarella 

PP Reutlingen: Armin Dietmann, 
Felix Fundinger, Tanja Lange, 
Manuel Maichle, Ludwig Spohn, 
Tilmann Stuhlinger, Dennis Watzner 
PP Tuttlingen: Gülbahar Cicek

Es traten in den Ruhestand:
LKA: Thomas Rademacher
PP Freiburg: Michael Lange
PP Heilbronn: Dieter Pöschl,
Edgar Grein 
PP Karlsruhe: Martin Peuthert
PP Konstanz: Hans-Peter Fuchs 
PP Ulm: Ulrich Deffner

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
im Ruhestand alles Gute.

zusammengestellt von A. Burckhardt
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GEWERkScHAFtSBEiRAt

Der Paragraf 114 StGB ist unsere 
Errungenschaft und den werden wir 
uns von niemanden kaputt machen 
lassen!!

Die Themen „Keine Gewalt ge-
genüber Polizistinnen und Polizis-
ten“ und die „Abschaffung des Para-
grafen 114 Strafgesetzbuch (StGB)“ 
wurde auf der Bundesjugendkonfe-
renz der DGB-Jugend vom 10. bis 12. 
November, an der die JUNGE GRUP-
PE (GdP) teilgenommen hat, sehr in-
tensiv diskutiert.

Ein Antrag, welcher von der DGB-
Jugend Nord eingereicht wurde, for-
derte die Abschaffung des Paragra-
fen 114 Strafgesetzbuch (StGB). Die 
DGB-Jugend Nord positioniert sich 
damit eindeutig gegen eine Strafver-
schärfung bei tätlichen Angriffen auf 
Vollstreckungsbeamtinnen und Voll-
streckungsbeamte bei einer Dienst-
handlung und setzt damit ein ein-
deutig negatives Zeichen auch 
gegenüber den Kolleginnen und Kol-
legen der Feuerwehr, der Rettungs-
dienste und des Katastrophenschut-
zes.

Über den Antrag der DGB-Jugend 
Nord wurde intensiver debattiert. 
Die JUNGE GRUPPE (GdP) hatte 
mehrfach die immense Bedeutung 
dieses von der GdP hart erkämpften 
Paragrafen herausgestellt und mit 
großem Nachdruck für eine Ableh-
nung des Antrages eingesetzt. Auch 
wenn die GdP JUNGE GRUPPE in 
dieser Debatte etliche Unterstütze-
rinnen und Unterstützer hatte, wur-
de der Antrag schließlich doch mit 
Mehrheit von der Konferenz ange-
nommen.

Nach diesem hartnäckigen und 
letztlich erfolgreichen Bemühen für 
den Zusatz im Strafgesetzbuch, unter 
anderem durch langjährige Kampag-
nen der GdP wie „AUCH MENSCH“ 
begleitet, konnte sich die JUNGE 
GRUPPE mit diesem Ergebnis als In-
teressenvertreter aller GdP-Mitglie-
der in keiner Weise einverstanden 
erklären. Das hat die JUNGE GRUP-

PE dadurch öffentlich deutlich ge-
macht, indem die gesamte GdP-Dele-
gation die Konferenz nach der 
Bekanntgabe des Abstimmungser-
gebnisses geschlossen verlassen hat.

Die losgetretene Lawine des DGB-
Jugendkongresses mit der Forderung 
nach Abschaffung des Paragrafen 114 
StGB, wie auch die Entscheidung des 
DGB Bayern, die ihre Räumlichkeiten 
der Antifa für eine Veranstaltung zur 
Verfügung gestellt hat, hat mittler-
weile auch unsere GdP-Basis in Ba-
den-Württemberg erreicht. Trotz des 
massiven Widerstandes der GdP Bay-
ern und der GdP Bund hielt der DGB 
Bayern daran fest, der Antifa die 

Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Baden-Württemberg 

verabschiedet Resolution
FINGER WEG vom Paragrafen 114 StGB!

Räumlichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP), Landesbezirk Baden-Würt-
temberg, verlangt eine deutliche  
Positionierung des GdP-Bundesvor-
stands und der jeweiligen DGB- 
Einzelgewerkschaften (Bundesebe-
ne) sowie des DGB-Bundesvorstands 
exakt zu der Frage: ja oder nein zur 
Forderung nach Abschaffung des Pa-
ragrafen 114 StGB?

In Baden-Württemberg werden wir 
eine Positionsabfrage bei den baden-
württembergischen DGB-Einzelge-
werkschaften und beim DGB Baden-
Württemberg veranlassen.

Thomas Mohr

Abstimmung zur Resolution Foto: GdP
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BESOLDUNG

Die Gewerkschaft der Polizei hat 
ja bereits darüber berichtet. mit 
Empörung und auch dem Hinweis, 
dass die zeitliche Verzögerung bei 
der Übernahme der tarifergebnisse, 
mit dem Recht – und zwar dem 
Grundgesetz – nicht im Einklang 
stehen kann. Selbstverständlich ist 
es der Legislative des Landes 
Baden-Württemberg bekannt, dass 
die von ihr für 2017/2018 beab-
sichtigte Übernahme des tarifer-
gebnisses (tV-L) für die Landes-
beamten problematisch ist/war. 

Wir erinnern uns:
Der Bund und die meisten Bundes-

länder haben sehr schnell nach dem 
Tarifabschluss (TV-L) in 2017 erklärt, 
die dortigen Vereinbarungen auch 
für ihre Beamten zu übernehmen. 
Bayern hat noch einen draufgesetzt 
und erklärt, dass sie aufgrund der 
anerkannten guten Leistungen ihres 
öffentlichen Dienstes (öD) noch je-
weils 500 Euro an 
die beziehungswei-
se alle Angehörigen 
des öD auszahlen 
wollen.

Nicht so Baden-
Württemberg!

Das erklärte Ziel 
der Regierung in 
B a d e n - W ü r t t e m -
berg ist bekannter-
maßen der Wille 
zum Sparen. Nicht 
nur als Baden-Würt-
temberger, sondern 
auch als Beamte 
können wir dies 
selbstverständlich 
verstehen und auch 
mittragen. Mittra-
gen wollen und 
können wir jedoch 
nicht Ungleichbe-
handlungen und 
auch Nichtbeachten 
unserer gesetzli-
chen Regelungen. 

Deshalb haben die Gewerkschaft 
der Polizei und der Deutsche Ge-
werkschaftsbund ein eindeutiges 
NEIN in Richtung Landesregierung 
ausgesprochen. Ungeachtet dessen 

Die Gewerkschaft der Polizei redet klartext!
 Gilt das Grundgesetz nur, wenn es der Landeregierung passt?

haben der Ministerpräsident und sei-
ne  Regierungskollegen eine Verein-
barung mit dem Beamtenbund BW 
und dem Verein der Richter und 
Staatsanwälte e.V. geschlossen. Die-
se beinhaltet eine zeitlich versetzte 
Übernahme der Tarifergebnisse bei 
allen Beamten einerseits und ander-
seits die unterschiedliche Übernah-
me bei den einzelnen Statusämtern. 

Dass zumindest die zeitlich gestuf-
te Übernahme bei den Beamten 
rechtlich bedenklich ist, war den 
Verfahrensbeteiligten mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
bekannt. Denn ein im Freistaat Sach-
sen angestrengtes Verfahren beim 
Bundesverfassungsgericht beschäf-
tigte sich schwerpunktmäßig auch 
mit diesem Aspekt.

Dass die Landesregierung sich da-
rum nicht kümmerte, vermag ob des 
Sparwillens nicht zu verwundern. 
Die Gründe der beiden anderen 
„Vereinbarungspartner“ sind jedoch 
nicht ersichtlich. 

Zur Erinnerung:

Es kam, wie es kommen musste:
Das Bundesverfassungsgericht 

stellte in einem Urteil im Mai 2017 
unmissverständlich fest, dass die im 
gegebenen Fall gerügte Vorgehens-

weise – hier die zeitlich gestaffelte 
Übernahme des Tarifergebnisses in 
den verschiedenen Statusämter/
Dienstgraden – mit dem Grundge-
setz nicht vereinbar und deshalb 
rechtswidrig ist.

Die Landesregierung reagierte 
sehr leise auf dieses Urteil. Sie erklär-
te in der Folge, dass sie die Tarifer-
gebnisse zeitgleich für alle Beamten– 
also nicht mehr gestaffelt – übernehmen 
werde. Ab dem Stichtag, der dann für 
alle Beamten einheitlich ist, bekom-
men die von der zeitlichen Staffelung 
betroffenen Beamten eine entspre-
chende Nachzahlung. Allerdings nur 
für 2017. Das gerade begonnene neue 
Jahr war zunächst nicht in der Be-
trachtung.

Nun, dem einen oder anderen der 
Beamten mag es auch zu kurz ge-
sprungen sein, dass das Tarifergeb-
nis nicht auch zeitgleich übernom-
men wurde in Baden-Württemberg. 
Zeitgleich also auf den 1. Januar 
2017 mit der gerechten Folge, dass 
alle Beamtinnen und Beamten eine 

Nachzahlung zu gewähren gewesen 
wäre. Es gibt auch nicht wenige 
Stimmen, die sich eine Einmalzah-
lung – on top – wie in Bayern ge-
wünscht hätten.
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In großer Betroffenheit und tiefer 
Trauer nimmt die Gewerkschaft der Po-
lizei, Landesbezirk Baden-Württem-
berg e.V., Abschied von Dagmar Hölzl.

Dagmar Hölzl trat 1996 in die GdP 
ein und war in verschiedenen Gremien 
der GdP aktiv. Von 1997 bis 2001 war 
sie Schriftführerin im Landesfrauenvor-
stand. Von 2001 bis 2011 führte sie die 
GdP-Landesfrauengruppe. Seit 2011 

war sie auf Landesebene stellvertreten-
de Landesfrauenvorsitzende.

Im Landesvorstand der GdP war sie 
seit 2001 als Beisitzerin für den Lan-
desfrauenvorstand und seit 2011 als 
Beisitzerin für Frauen vertreten.

Auf der Bundesfrauenkonferenz 
der GdP 2006 wurde sie in den ge-
schäftsführenden Vorstand der Frau-
engruppe (Bund) gewählt und küm-

Die GdP Baden-Württemberg trauert um 
Dagmar Hölzl

merte sich unter anderem um die 
Themen Chancengleichheit und 
Gender Mainstreaming, Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz und   Bil-
dungsarbeit für Frauen. Die 5. Bun-
desfrauenkonferenz der GdP in Pots-
dam wählte sie am 8. März 2010 zur 
Vorsitzenden der Bundesfrauengrup-
pe. Die Wiederwahl erfolgte am 17. 
März 2014 auf der 6. Bundesfrauen-
konferenz. Mit großer Betroffenheit 
mussten wir am Samstag von Dag-
mars Tod erfahren. Wir behalten Sie 
so in Erinnerung, wie wir sie all die 
vielen gemeinsamen Jahre kannten, 
als Powerfrau, die immer höflich, 
überzeugend und hartnäckig für ihre 
Ziele gekämpft hat. Viele Erfolge un-
serer Arbeit sind ihr zu verdanken. 
Dafür schulden wir ihr Dank und An-
erkennung.

Leider war es Dagmar Hölzl nicht 
vergönnt, länger bei uns zu bleiben. 
Wir trauern mit den Angehörigen und 
werden ihr ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Eine Stimme, die uns vertraut war, 
schweigt.

Ein Mensch, der immer für uns da 
war, ist nicht mehr.

Er fehlt uns.
Was bleibt, sind dankbare Erinne-

rungen, die uns niemand nehmen 
kann. christine till

Was macht die Landesregierung 
hinsichtlich der Besoldungsanpas-
sung in 2018?

Wir haben die Vorstellung der 
Landesregierung für 2017 zur Kennt-
nis genommen und nicht wenige 
freuten sich auf eine kleine Nach-
zahlung. Die Erwartung war gebo-
ren, dass in ähnlicher Weise auch in 
2018 verfahren wird.

Uns ereilte in diesen Tagen die 
Nachricht, dass der Landtag die An-
passungsgesetze beschlossen hat. In 
diesen wird der Stichtag gesetzlich 
für die Besoldungs-/Versorgungsan-
passung 2018 auf den 1. Juli 2018 
festgelegt. Für alle Beamten gleicher-
maßen!

Die Besoldungsgruppen/Dienst-
grade bis A 12 bekommen analog 

NAcHRUF

der vormalig vorgesehenen, zeitlich 
abgestuften Übernahmezeitpunkte 
eine entsprechende Einmalzahlung. 

Soweit bekannt wurde, hat der Be-
amtenbund dieser Regelung vorab 
zugestimmt. 

Der Wortlaut des eingangs ange-
sprochenen Bundesverfassungsge-
richtsurteils ist wohl erfüllt. Aber es ist 
fraglich, ob die Einmalzahlungen 
sprachlich nur die bisherige Verfah-
rensabsicht ersetzen und sich im Er-
gebnis somit nichts geändert hat. Und 
dann muss man sich die Frage stellen, 
wie gehen politische Verantwortungs-
träger in Baden-Württemberg mit Ur-
teilen des Bundesverfassungsgerich-
tes und dem Grundgesetz um. Es 
verwundert deshalb vielleicht auch 
nicht, dass grundgesetzlich geschützte 

Werte – wie Fürsorge – einen zuneh-
mend kleineren Stellenwert einneh-
men. Diese Fragestellung wirft sich 
auch bei anderen Entscheidungen/
Handlungen der Landesregierung auf.

Wo ist hier die Wertschätzung?
Das Verhalten der Regierung kann 

man darüber hinaus als Ausdruck 
mangelnder Wertschätzung sehen. 
Denn nur so kann es sich erklären, 
dass bei der Anpassung/Erhöhung 
der Diäten bei den Abgeordneten ein 
anderer Maßstab, hinsichtlich der 
Übernahme und Referenzgruppe, 
angelegt wird, als bei der Alimenta-
tionanpassung der Beamten.

Wer so agiert, muss sich nicht 
wundern, dass Vertrauen in die Poli-
tik verloren geht.  Franz Bitto

Foto: GdP
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